
 

Einwohnergemeinde Safnern Hauptstrasse 62 Tel.  +41 (32) 356 02 60 www.safnern.ch 
Gemeindebetriebe 2553 Safnern   safnern@safnern.ch 
  
 

 

Stromtarife für Haushalt- und Gewerbekunden mit einem 
Jahresverbrauch von weniger als 50‘000 kWh 

 
 
 
 

 
 
1 Gilt für Anschluss am Niederspannungsnetz 0.4kV. 
2 0.27 Rp. / kWh Netzstabilität, 0.04 Rp. / kWh schweizweite Netzverstärkung und 0.01 Rp. / kWh Unterstützung der 

inländischen Stahl- und Aluminiumindustrie. 

 
 
  Gültigkeit ab 1. Januar 2026 

 
  Verordnung Es gilt die Verordnung über die Elektrizitätsversorgung Safnern (siehe 

www.safnern.ch) 
 

  

http://www.safnern.ch/
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Stromtarife für Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch 
zwischen 50‘000 und 100‘000 kWh 

 
 
 

 
 

 
1 Gilt für Anschluss am Niederspannungsnetz 0.4kV. 
2.0.27 Rp. / kWh Netzstabilität, 0.04 Rp. / kWh schweizweite Netzverstärkung und 0.01 Rp. / kWh Unterstützung der 

inländischen Stahl- und Aluminiumindustrie. 

 
  Gültigkeit ab 1. Januar 2026 

 
  Verordnung Es gilt die Verordnung über die Elektrizitätsversorgung Safnern (siehe 

www.safnern.ch) 
 

http://www.safnern.ch/
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Stromtarife für Industriekunden mit einem Jahresverbrauch über 
100‘000 kWh 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 0.27 Rp. / kWh Netzstabilität, 0.04 Rp. / kWh schweizweite Netzverstärkung und 0.01 Rp. / kWh Unterstützung der 

inländischen Stahl- und Aluminiumindustrie. 
 

 
 

Gültigkeit ab 1. Januar 2026 
 

Verordnung Es gilt die Verordnung über die Elektrizitätsversorgung Safnern (siehe 
www.safnern.ch) 

https://www.safnern.ch/


 

Einwohnergemeinde Safnern Hauptstrasse 62 Tel.  +41 (32) 356 02 60 www.safnern.ch 
Gemeindebetriebe 2553 Safnern   safnern@safnern.ch 
  
 

 
 
 
Eine PV-Anlage erzeugt zwei handelbare Güter: Elektrizität und Herkunftsnachweise HKN. Der PV-
Anlagenbesitzer kann beide Güter frei handeln. Die Gemeinde Safnern übernimmt nur die Elektrizität.  
 
Für die elektrische Energie, welche der PV-Anlagenbetreiber in das Verteilnetz der Einwohnergemeinde 
Safnern einspeist, gilt der Rückliefertarif. Die Höhe des Rückliefertarifes wird rückwirkend für das jeweilige 
Quartal festgelegt, basierend auf dem sogenannten Referenzmarktpreis. Dieser wird gemäss Art. 15 EnFV 
durch das Bundesamt für Energie (BFE) festgelegt und ist auf der BFE-Website abrufbar. 
 
 
 

 
 
1 Es gilt eine Mindestvergütung. Bei der Höhe der Mindestvergütung orientieren wir uns an den Vorgaben des Bundesrates. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gültigkeit ab 1. Januar 2026 

 
  Verordnung Es gilt die Verordnung über die Elektrizitätsversorgung Safnern (siehe 

www.safnern.ch) 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

Rückliefertarif für PV-Anlagen 
 

https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/foerderung/erneuerbare-energien/einspeiseverguetung.html
http://www.safnern.ch/
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Begriffe und Erläuterungen 

 

 

Energietarif (Einheitstarif) 
 

Diese Tarifkomponente deckt im Wesentlichen die Kraftwerkskosten. Bei 
einigen Kunden erscheint auf der Rechnung aus systemtechnischen 
Gründen zwar weiterhin der Doppeltarif (Hochtarif; Niedertarif), jedoch gilt 
auch hier der Einheitstarif. 
 

Netznutzung Mit der Netznutzung wird der Bau, Betrieb und Unterhalt des sicheren und 
zuverlässigen Stromnetzes finanziert. 
 

Grundtarif 
 

Verbrauchsunabhängige Tarifkomponente der Netznutzung. Der 
Grundpreis deckt Fixkosten wie z.B. die Erstellung der Rechnung oder 
den Kundendienst. 
 

Leistungstarif 
 

Basiert auf der höchst bezogenen Leistung aus dem Netz innerhalb der 
Abrechnungsperiode. 
Dieser Tarif soll Anreize schaffen, die Spitzenlast zu reduzieren und den 
Stromverbrauch gleichmässiger über den Tag zu verteilen. 
 

Arbeitspreis (Einheitstarif) 
 

Verbrauchsabhängige Tarifkomponente für die Netznutzung. Bei der 
Einwohnergemeinde Safnern gilt ein Einheitstarif, das heisst, dass der 
Preis rund um die Uhr unverändert bleibt. Bei einigen Kunden erscheint 
auf der Rechnung aus systemtechnischen Gründen zwar weiterhin der 
Doppeltarif (Hochtarif; Niedertarif), jedoch gilt auch hier der Einheitstarif. 
 

Blindenergie Elektrische Energie, die zum Aufbau von magnetischen oder elektrischen 
Feldern benötigt wird. Sie wird in der Einheit kVarh gemessen. Die 
gemessene Blindenergie (kapazitiv und induktiv) ist bis zu 50% der 
Wirkenergie im Netznutzungsprodukt enthalten. Die darüber hinaus 
gemessene Blindenergie wird verrechnet. 
 

Systemdienstleistungen Diese Abgabe wird durch die nationale Netzgesellschaft Swissgrid für alle 
Kunden in der Schweiz erhoben und von der Einwohnergemeinde Safnern 
direkt weitergeleitet.  
 

Winterstromreserve Gesetzliche Abgabe, welche direkt an die Swissgrid weitergeleitet wird. 
Mit der Winterstromreserve finanziert der Bund verschiedene 
Massnahmen, um einer Strommangellage im Winter vorzubeugen. 
  

Gesetzliche Förderabgabe 
 

Abgabe gemäss Stromversorgungsgesetz (kostendeckende 
Einspeisevergütung KEV). Sie dient der Förderung von 
Stromproduktionsanlagen aus erneuerbaren Energien. Diese Abgabe wird 
direkt an die Pronovo weitergeleitet. 
 

Messwesen Gemäss dem Stromversorgungsgesetz erfolgt die Verrechnung der 
Messkosten ab dem Tarifjahr 2026. Der Messtarif wird pro physikalischer 
bzw. virtueller Messstelle erhoben und ist in der Abrechnung gesondert 
vom Netznutzungsentgeld dargestellt. 
 

 


